
Pfarrers. Vor allem ist er beim Ankauf von Realitäten zu

vernehmen (OKRO. 13. 6. 60). Jede Pfarrei hat eine eigene

Pfarrstiftungskasse, deren einen Schlüssel der Pfarrer, den

Kirche (Vermögensverwaltung: Bayern—Sachsen)

anderen dieses Kirchenvorstandsmitglied hat. Dasletztere führt

über alle Einnahmen und Ausgaben, welche samt und son-

ders durch beide gemeinschaftlich bewirkt werden, ein Kassen-

journal, welches die Grundlage der Visitation für den Dekan

bildet. Auch die Quittungen sind durch beide zu unterzeichnen.

Im einzelnen vgl. Meurer, Bayer. Pfründerecht 367 f.

2. In der Pfalz bestimmt sich die katholische Pfründe-

verwaltung nach dem Klerikaldekret v. 6ö. 11. 1813. Hiernach

sind die Befugnisse zwischen dem Fabrikrat und dem Pfarrer

in der Weise verteilt, daß ersterer über die Erhaltung der

Pfarrgüter zu wachen, letzterer aber die nur unbedeutend

modifizierten Rechte und Pflichten des Nießbrauchers hat

(à 1 und 6), auch die nötigen Verträge abschließt (a 8 ff) und

Prozesse führt (a 141. Betrefsen letztere die Substanz und

bei Vermietungen von Pfarrgebäuden, bedarf es der Er-

mächtigung der Regierung, welcher ein Gutachten des

Fabrikrats einzusenden ist. Das Presbyterium in der unier-

ten protestantischen Kirche hat eine größere Befugnis

als der katholische Fabrikrat (ogl. Meurer 2, 365), was um

so gerechtfertigter erscheint, als dasselbe ja auch bei der Be-

secung der Pfarrei beteiligt ist. Die Trennung von Kirchen-

und Pfründestiftung ist hier weniger scharf, und die Pfarr-

gelder werden bis zur verzinslichen Wiederanlegung in der

Kirchenkasse aufbewahrt.

II. Die Stellung der geistlichen (kath. und prot.) Oberbe-

hörden ist dieselbe wie bezüglich der alten Kirchenstiftungs-

verwaltung, nur ist das Recht der Mitaufsicht öfter und

schärser betont. Zur Wahrung desselben lassen die ober-

hirtlichen Stellen die Pfründeverwaltung durch besondere

Visitationskommissäre beaussichtigen, und die Pfründner

haben vor Erholung der staatlichen Kuratelgenehmigung an

das Ordinariat resp. Konsistorium Bericht zu erstatten und

de sen Weisungen und Genehmigung einzuholen (Meurer

2, 33809 ff).

vorgängige Rücksprache mit dem Ordinariat

weniger beschlossen werden, als der Bischof Kollator ist.

Insbesondere ist die Belastung der Pfründe mit einem

Aussitzkapital und anderen Verpflichtungen ad onus succes-

sorum ohne vorgängiges Benehmen mit der katholischen und

evangelischen Kirchenbehörde unstatthaft (MinEv. 4. 4. 43;

Döllinger 23, 302). Die Entscheidung steht bei der Regie-

rung allein, gegen welche die kirchliche Oberbehörde das

Recht der Beschwerde beim Kultus Min hat (MinE v. ö.

5. 39 in Günthers AmtsH 3, 718).

5s 16. Die Staatsaufsicht. Das Pfründevermögen wird

unter Aufsicht der

Erhaltung und Versicherung der Pfründegebäude, die Regu-

lierung des onus successorum, der Aussitfristen und der In-

terkalarfruchte. Sie haben insbesondere darauf zu sehen,

daß das Pfründevermögen in der Substanz ungeschmälert er-

halten wird, und sie kontrollieren die Bewirtschaftung. Ueber

die Interkalarrechnungen und die Interkalarverwaltung vgl.

Meurer 2, 533 ff. Die regulativmäßige Ordnung der Stol-

gebühren erfolgt bei katholischen Pfarreien durch die Kreis-

regierungen, bei protestantischen durch das Konsistorium

(Meurer 2, 308 ff). Die Pfründefassionen, deren Anferti-

agung durch eine Reihe von Normativen näher bestimmt ist

(Meurer 2, 392 ff), und die keine Titelbedeutung haben

(Meurer 2, 400), werden in der katholischen Kirche durch

die Bezirksämter revidiert, welche auch das Pfründekataster

führen; die fuperrevisorische Feststellung gebührt der Kreis-

regierung.
werden von dem Konsistorium revidiert und durch das Ober-

konsistorium festgestellt (Meurer 2, 398 ff). Besondere Be-

deutung hat die Aufsicht über die bauliche Unterhaltung.

Veränderungen in der Substanz dürfen ohne

um so

Kreisregierungen verwaltet "%
(Form. B v. 1825 a 34—36, 76.). Diese erstreckt sich auf die

Die Fassionen der protestantischen Pfründen
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Staatliche Genehmigung ist bei folgenden

Rechtsakten erforderlich (Meurer 2, 387):

1. Beräußerung des Pfründeguts, also auch bei Bela-

stungen mit Aussitzkapitallen, bei Löschungen, Schenkungen,

Zessionen, Abauittierungen, der Wiederanlage von Kapi-

talien und der Hingabe zum Lehen, Kauf von Wertvpapieren

(Meurer 2, 458 ffo.

2. Verpachtung und Vermietung unter gewissen Voraus-

setzungen (Meurer 2, 475 ff., 484 ff)r.

3. Neubauten und Hauptreparaturen in demselben

Umfang wie bei den Kirchenstiftungsgebäuden.

4. Aufnahme von Darlehen zu Lasten der Pfründe.

5. Rechtsstreit der Pfarrer und Benefiziaten. Der

Streitkonsens der Regierung ist übrigens nur erforder-

lich bei Prozessen über das Stammvermögen. Vol. Meurer

2, 370 ff.

Ueber die Kompetenz der Verw Behörden hat das baye-

rische Recht folgende Grundsätze entwickelt: Administrative

Zuständigkeit ist begründet: bei sassionsmäßigen Reichnissen

insosern sie auf dem Pfarrgemeindeverband und nicht auf

Privatrechtstiteln beruhen, z. B. bei Stolgebühren (Meurer

2, 329 ff), Neujahrsgeldern, Weihnachtssammlung, Spende-

brot usw. (Meurer 2, 410 #)0, bei Fronden zu Dienstgründe-

bestellung und wenn die Frondepflicht aus dem Pfarrver-

band entspringt, bei Reichnissen auf Grund des G v. 4. 6. 48

über die Aushebung der standes- und gutsherrlichen Gerichts-

barkeit, dann bei Aufhebung, Fixierung und Ablösung von

Grundlasten (GBl 97; Döllinger 22, 220; Weber 3, 697),

sofern nicht Recht und Umfang der Grundlast, sondern die

Voraussetzung des 1 34 des zit. Gesetzes streitig ist.

8. Sachsen

4 17 u. 18. Evangelische Kirche.

Kirche.

#y. Evangelische Kirche. Allgemeines. I. Die
Vermögensverwaltung der evangelisch-lutherischen
Kirche zeigte bis in die 6Oer Jahre eine Verschmel-
zung mit der politischen Organisation (Friedberg
300; Meurer, Begriff und Eigentümer 2, 283 ff).
Erst die Kirchenvorstands= und Synodalordnung
(K VSO) und das staatliche Publikationsgesetz,
beide v. 30. 3. 68 (Friedberg S 363 ff, 361 ff)

haben sie in die Bahn der auch in den anderen
deutschen Staaten reorganisierten Selbstverwal-
tung gewiesen und die Kirchengemeinden (seit
1906 „Kirchgemeinden"“ genannt) von den kom-

munalen Banden befreit. In der Folgezeit
wurde an der KBVSlv. 1868 mancherlei geän-
dert. Vgl. die G v. 3. 6. 71 (GVBl 79), 15.ü 4. 73
(GVBl 383), 30. 11. 76 (GVBl 711), 8. 12. 96
(GVBl 226), 30. 10. 96 (GVBl 219), 26. 5. 02
(GVBl 130) und schließlich v. 22. 11.06 (GVBl
405). Der darnach revidierte Text ist abgedruckt
im GVBl 06 S 412—432. Dazu kommt die

Ausf.Vv. 30. 11. 06 (GVBl S 432—436).
II. Nach der KVS#Nlist überall der Kirchen-

vorstand zuständig, auch für Umlagebeschlüsse.
Doch steht es der Konsistorialbehörde oder einer
höheren Behörde des Kirchenregiments frei, einen
Beschluß der ganzen Kirchengemeinde herbei-
zuführen (KVSO 830; dort näheres; über Diö-

rssammilungen vgl. § 31, über Synode885 32ff).
Auch in Sachsen war längst das Bedürfnis hervorgetreten,

in großen Städten Gesamtkirchengemeinden

# 19. Katholische

du bilden. So hatten sich die 4 ev.-luth. Kirchengemeinden



540 Kirche (Vermögensverwaltung in Sachsen)

in Leipzig schon 1889 auf statutarischem Weg zu einem Ge-

meindeverband geeinigt (Satungen abgedruckt bei Fried-

berg 3. Erg. Bd. S 50 ffp.

Die KBS O 17 sieht ganz allgemein für Orte, welche

mehrere Kirchengemeinden umfassen, gemeinsame Bera-

tung der Kirchenvorstände unter dem Superintendenten resp.

einem gewählten Mitglied vor, wenn allgemein kirchliche

Angelegenheiten des ganzen Ortes in Frage stehen. Auch

können mehrere oder alle Kirchenvorstände eines Ortes zum

Zwecke gemeinsamer Beschlußfassung zu einem Berbande

zusammentreten, dessen Satzungen das Weitere sestzusetzen

haben. Derartige Satzungen bedürfen der Zustimmung des

Kirchenvorstands und überdies nach Gehör des Landes-

konsistoriums der Genehmigung der in Evangellcls beauf-

tragten Staatsminister (1 7 Abs 2).

Nach 5 6 wählen auch die Filialgemeinden (Tochter= und

Schwester-Kirchengemeinden: BViv. 22. 11. 06) einen beson-

deren Kirchen vorstand. Dieser tritt mit dem der

Hauptiirche zusammen, wenn gemeinschaftliche Angelegen-

heiten zu beraten sind. Solchenfalls bilden die vereinigten

Kirchenvorstände auch für die Beschlußfassung eine Einheit,
(aber nur einen Berband von Kirchenvorständen, nicht zu-

gleich einen Kirchengemeindeverband: B v. 22. 11. 06).

Ortsgesetze können anderes vorsehen.

Es besteht im weiten Umfang Autonomie. Bal. KBS0

* 1 (Abs 3 und 4), 3 Ziff. 2, 4 Abs 5, 6 Abs 4, 7 Abs 2, 17

Abs 5. Ueber den Unterschied von Regulativen und Orts-

gesetzen vgI. die B v. 22. 11. 06 1 1.

Ueber die Erhebung von „Kirchenanla-
gen" (— Kirchenumlagen) (PublikationsG2—3)
vgl. die MinEv. 13. 9. 00 (Fischers Z 22, 114)
und V v. 24. 2. 05 (29, 146)17 Kirchensteuern)j.

III. Ein Zusammenwirken des Kirchenvorstandes
mit den Vertretern der politischen Gemeinde
ist heute noch erforderlich, wenn auf Grund eines
von der Kirchgemeinde ausgenommenen Darlehens
Schuldverschreibung auszustellen und über die An-
wendung eines vom Gesetz abweichenden Anlage-
fußes Beschluß zu fassen ist (PublikationsG§ 6).
Die Gemeindevertreter sind weiterhin zu hören
oder mit ihrer Erklärung zu vernehmen, wenn in
Ausführung eines vom Kirchenvorstande gefaßten
Beschlusses in der Gemeinde „Anlagen“ erhoben
werden sollen (PublikationsG 8 6 und KVSO
#s 21 Abs 2). Wer beim Auseinanderfallen von
politischer und Kirchgemeinde als Gemeindever-
treter zu gelten hat, bestimmt das PublikationsG
§5. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
Kirchenvorstand und den politischen Gemeinde-
vertretern erfolgt behördliche Entscheidung nach
Maßgabe des PublikationsG#. 7.

Eine Verbindung mit der politischen Gemeinde
besteht auch noch insofern, als der Magistrat in der
Kircheninspektion Sitz und Stimme hat, und zwar
soll aus jeder eingepfarrten politischen Gemeinde
in der Regel wenigstens ein Mitglied in den
Kirchenvorstand gewählt werden (KVSO # 6).
„Ueber die Verwaltungsrechtspflege

in kirchlichen Angelegenheiten vgl. das Kirchen-
und das StaatsG v. 24. 11. 02 (GVBl 133;

35 KdK 12, 459) und das KG# v. 25. 5. 02 (GVBl

 18. Evangelische Kirche, Gemeinvermögen.
1. Die Kirchgemeinden sind selbstän-

dige Korporationen mit eigener Ver-
tretung und Vermögensverwaltung; sie sind mit
Privatrechtsfähigkeit ausgestattet, das örtliche Ver-
mögen gehört aber regelmäßig den „Kirchenlehen“
(— Kirchenfabrik), den „geistlichen oder Pfarr-

lehen“ (— Pfarrbenefizien) und besonderen Stif-
tungen (Meurer, Begriff und Eigentümer 2, 282 f).
Die Kirchgemeinden sind nur zu Verwaltungs-
zwecken reorganisiert. Vertretungs= und Verwal-
tungsorgan ist in selteneren Fällen die Kirchenge-
meindeversammlung (5 30), sonst regelmäßig der
Kirchenvorstand. Derselbe besteht aus dem
Pfarrer als Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter
im Pfarramt und allen Geistlichen der Pfarrkirche
sowie einer Anzahl auf 6 Jahre gewählter weltlicher
Kirchenvorsteher (§ 3). Den Vorsitz führt der Pfar-
rer oder ein Stellvertreter, der vom Kirchenvor-

stand gewählt wird. Die nächste Aufsichtsbehörde
ist die Kircheninspektion. Diese besteht aus dem
Superintendenten, dem Amtshauptmann und in
Städten mit revidierter StO dem Stadtrat (Gv.
21. 4. 73 1 5; V v. 12. 11. 63). Den Vorsitz
führt der Amtshauptmann oder der Superinten-
dent je nach dem Dienstalter.
Beiden drei örtlichen Vermögenskomplexen wird

die „geistliche Lehne" (das Pfarrgut) von
der Kircheninspektion vertreten; doch hat der Kir-
chenvorstand über die Erhaltung sowie pflegliche
Benutzung des Pfründners die nächste Aufsicht zu
führen und ist bei jeder Veränderung oder Ver-
minderung der Substanz gutachtlich zu hören
(526aAbs 4 und § 1 Abs 2).

Das Kirchenlehen (Fabrikgut) und die einzel-
nen Stiftungen werden dagegen, soweit nicht
besondere Beamte zu diesem Zweck bestellt sind
(67 22), in welchem Fall der Kirchenvorstand die
nächste Aufsicht führt (§ 18 Ziff. 4), oder soweit
nicht ein Stifter anderes angeordnet hat (5 1 Abs2),
vom Kirchenvorstand vertreten und verwaltet

(98 18 und 26); insbesondere hat er auch die Auf-
sicht über die kirchlichen Gebäude und deren Ge-

brauch sowie die Vertretung der Kirchgemeinde
in Rechtsangelegenheiten (§ 18 Ziff. 9, 526 lit. b).
Er beschließt auch über vorzunehmende Bauten
(5 21 Abs 2). Spätestens alle 3 Jahre macht er
einen Voranschlag (§ 22 Abs 4). Ueber Einrichtung
und Abnahme der Kirchenrechnungen vgl. Rösel
121f. Der Kirchenvorstand wacht über die Verlosung
der Kirchenstühle, wo eine solche stattfindet, sowie
Über die Anweisung der Grabstellen und die Be-

achtung von Gottesackerordnungen. Der Kirchen-
vorstand wählt in der Regel aus seiner Mitte einen
Rechnungsführer. Dieser wird durch den Kirchen-
vorstand kontrolliert und hat mit diesem gemein-
schaftlich für Erhaltung des Kirchen-, Pfarr- und
Stiftungsvermögens, der Kirchen- und Pfarrgüter,
der geistlichen Gebäude und deren Inventarien

Sorge zu tragen. Nähere Bestimmungen treffen
die von der Kircheninspektion unter Vernehmung
mit dem Patron und dem Kirchenvorstand erlasse-
nen Instruktionen (5 22). Die Geschäftsführung
des Kirchenvorstands wird von diesem selbständig
geordnet.

Die Verwaltung erfolgt unter Mitwirkung des
Patronst5 1). Dies gilt für alle Verwaltungs-
zweige, besonders bei Etat (V v. 21. 1. 03 betr.
Beteiligung des Kirchenpatrons an der Feststellung
des Haushaltsplans: Fischers 8 27, 187) und
Jahresrechnung sowie Veräußerungen. Der Pa-
tron kann eventuell den Sitzungen des Kirchenvor-
standes mit beratender Stimme beiwohnen. Ist
er am Erscheinen verhindert, so ist ihm binnen
3 Tagen eine Abschrift des Protokolls über die
Verhandlung zuzusenden. Findet er einen Be-
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schluß bedenklich, so kann er auf Entscheidung der
Kircheninspektion, resp. der Konsistorialbehörde an-
tragen (§55). Die Ueberlassung der Kirchengebäude
zu bestimmungswidrigem Gebrauch erfolgt unter
Zustimmung des Patrons und des Kirchenvor-
standes durch die Kircheninspektion (§ 21 Abs 3).
Vgl. übrigens hierzu V v. 22. 11. 06 K5 14. Bloße
Vernehmung der beiden ist vorgesehen, wenn die
Kircheninspektion Instruktionen für den Rech-
nungsführer erläßt (§5 22 Abf 3).

II. Die Kircheninspektion genehmigt die
Regulative und Ortsgesetze (§ 1 Abs 3 und 4), ent-
scheidet die Beschwerde des Patrons (5 5), die
Einwendungen gegen die Wählerlisten (§ 8 Ziff. 7)
sowie die Wählbarkeit (5 13; vgl. auch #14),
verfügt die Entlassung von Kirchenvorstehern (IF29)
und erteilt ihre Genehmigung zu folgenden
Verwaltungsakten des Kirchenvorstandes: Ge-
bäudeanlagen und Reparaturen (§ 21 Abs 2), An-
strengung eines Prozesses (Ausnahme: Klage auf
liquide Schuld), Abschließung eines Vergleiches
hierüber (§ 26 lit. a), Voranschlag (5 22 Absf 4),
Jahresrechnung, etatswidrigen Ausgaben (5 22
Abs 5) und Umlagen (V v. 9. 10. 69, Koder Suppl.
18). Ueber das Umlagerecht Kirchliche Ab-
gaben unten S 568.

Als nächste Aufsichtsbehörde genehmigt die Kirchen-

insvektion Neubauten und großere Revaraturen ( v. 29.

1. 69, nodex Suppl. 29). Sie vermittelt die Ansuchen, wenn

die Baukosten durch Staatehilse und Landeskollekte gedeckt

werden sollen (Rösel 100), versichert das Kirchengebäude

und Inventar (G v. 23. 8. 63 1 18 b:; Gv. 25. 8. 76 1 4, 2),

kontrolliert insbesondere die Eintragungen ins Grundbuch

(B v. 23. 2. 70, Koder Suppl. 5), legitimiert die Unterzeich-

ner als Kirchenvorstände (VB v. 26. 7. 81; v. 24. 6. 82) und

verpflichtet den Rechnungsführer (X 22). Sie entscheidet

auch Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Kirchenvor-

stand und den politischen Gemeindevertretern (Publ.G 8 7);

nur in Städten, wo der Stadtrat Inspektionsmitalied ist

gebt diese Befugnis auf die Konsistorialbehörde über (nBSO

526 lit. a Abs 3), welche auch zuständig ist, wenn die Interes-

sen der Kirche mit denen der nirchen- oder politischen Ge-

meinde, der Mitglieder des pirchenvorstandes oder des

Patrons kollidieren (ebendas.). Der Vorsitzende des Kirchen-

vorstands hat das Recht, Beschlüsse, dic er bedenklich findet,

dem Suverintendenten oder der nircheninspektion vorzu-

legen und die Ausführung bis zu deren Entscheidung aus-

zusetzen (#1 23 Abs 4).

Das Konsistorium ist die der Kirchenin-
spektion übergeordnete Aufsichtsbehörde (Vi v.
29. 1. 69, Koder Suppl. 29). Bei den Voraus-

setzungen der KVSO 8g 26 lit. a Abs 3ist das
Konsistorium Vertreter der Kirchgemeinde.

Im übrigen ist nur zu den wichtigsten Verwi##lkten seine

Genehmigung erforderlich: Verwendung von Kapitalien

Veräußerungen im weitesten Sinne (G v. 15. 1. 73 55

Nr. 20—22, &amp;7 d: V v. 27. 10. 74, v. 6. 2. 78, v. 18. 4. 70,

v. 9. 3. 80), Neubauten sowie größere Reparaturen (V v.

29. 1. 69, v. 15. 2. 73). Vgl. weiter ## 29, 30 in Verb. mit

Gv. 22. 11. 06 a X.

Das Landeskon sistorium ist die ab-
schließende Aufsichtsbehörde (Gv. 15. 4. 73 87 d
in Verbindung mit G v. 22. 11. 06 a X). Seine

Zustimmung wird nötig bei der Veräußerung von
Grundstücken und nutzbaren Rechten gleichwie
bei der Aufnahme von Kapitalien (R RSO 826
lit. a Abs 2). Vgl. weiter 8LAbs 4, § 3 Ziff. 1.

z 19. Katholische Kirche. Das apostolische Vi-

kariat in Sachsen zerfällt in eine erbländische oder
Dresdener Diözese mit dem apostolischen Vikar
und Konsistorium in Dresden, und eine Oberlau-
sitzer oder Bautzener Diözese (apostolische Präfek-
tur) mit einem Administrator und domstiftlichen
Konsistorium in Bautzen. Seit 1830 ist der apo-
stolische Vikar auch Dekan dieses Kapitels. Der
Schematismus von 1908 verzeichnet für ganz
Sachsen 42 Pfarreien, von denen aber nicht alle
fest organisiert sind (terrae missionis).

Bei der Verwaltung und Vertretung der katho-
lischen Kirchengemeinden ist zwischen den Erb-
landen und der Oberlausitz zu unterscheiden.

I. Die Vertretung der katholischen Kir-
chengemeinden

1. der Oberlausitz ist durch Provinzial-
statut v. 26. 5. 52 (GVBl 97; Kodex 755) geregelt.
Hiernach findet die Vertretung der Kirchenge-
meinden in Rechtsstreitigkeiten in derselben Weise
statt, wie dies hinsichtlich der Vertretung der poli-
tischen Gemeinden (St v. 2.2.32, LGO v. 7. 11.

38 sowie Gesetze von demselben Tage) geordnet
ist. Dadurch ist die K BVerwaltung der Katho-
liken, was bei den Protestanten nicht mehr der
Fall ist, noch ein Teil der Kommunalverwaltung.
Kultusministerialverordnungen im Koder 637“"7.

2. In den Erblanden gibt es keine organi-
sierten Kirchengemeinden und wird als Träger
des örtlichen K V nur das Kirchenlehen angesehen.

Die vermögensrechtliche Vertretung der Kir-
chenlehen (Aerare) sowie der Pfarr= und son-
stigen geistlichen Lehen ist jetzt für die katholische
Kirche Sachsens durch die V v. 28. 5. 02 (GVBl
132), und zwar für die Erblande und die Oberlausitz
verschieden geregelt. In der ersteren ist das apo-
stolische Vikariat, in der letzteren der betreffende
Ortspfarrer gerichtlicher wie außergerichtlicher
Vertreter. Letzterer erhält zur Legitimation vom
domstiftlichen Konsistorium zu Bautzen ein ent-
sprechendes Zeugnis (öff. Urkunde). Ueber die
Vertretung der Klosterstifte Marienstern und
Marienthal vgl. &amp; 3 B, welche übrigens nach § 4
die Vorschriften über das Erfordernis der Geneh-

migung der kirchlichen und staatlichen Oberauf-
sichtsbehörden zur Veräußerung und Beolastung
des (Rrundbesitzes der Kirchen und kirchlichen Stif-

tungen unberührt gelassen hat.
11. Das staatliche Oberaufsichts-

recht über das Vermögen kirchlicher Stiftungen
(Au 3600 erstreckt sich auf das Vermögen der katho-
lischen Kirchen, Kirchenämter (Pfründen) und
kirchlichen Anstalten (G v. 23. S. 76, betr. die Aus-
übung des staatlichen Oberaufsichtsrechts über die
katholische Kirche im Kgr. Sachsen § 32; V v.

13. 7. 77). Die zu einem solchen Vermögen ge-
aus dem Stammvermögen der Kirche (7 26 lit. a Abs 2), hörigen Grundstücke und nutzbaren Rechte dürfen

nicht ohne Genehmigung der Staatsregierung ver-
äußert, das Stammvermögen nicht ohne Geneh-
migung der Staatsregierung vermindert werden
(* 32 Abs 2). Die Aussicht in der Oberlausitz ist
des besonderen geregelt durch V v. 14. 9. 74

(G#l 303; Kodex Suppl. 174). Der Kreishaupt-
mann ist erstinstanzliche Aussichtsbehörde (§ 1;

vogl. auch V v. 13.7. 77; GBl 243; Kodex Suppl.
270). In vermögensrechtlicher Beziehung ist er
zuständig bei Differenzen über Kirchenstühle, Be-
gräbnisstellen, Kirchen= und geistliche Lehne und
das Benutzungsrecht an den letzteren, sowie bei

Beiträgen und Leistungen der Kirchengemeinden
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zu kirchlichen Zwecken bei Unzulänglichkeit des
KV. Desgleichen begutachtet er die Gesuche der
katholischen Kirchengemeinden um Zuschüsse aus
Staatsmitteln und erstattet Vortrag, wenn die

Erbauung neuer Kirchen in Frage kommt (5 2).
Beschwerden sind vomKultus Min zur Erledigung
zu bringen (&amp;5 5).

III. Was die geistliche Aufsicht an-

langt, so sind die Befugnisse des katholisch-geist-
lichen Konsistoriums in den Erblanden durch
das Mandat v. 19. 2. 27 GS 13, Kodex 281 nur

stizziert. In Z. 11 ist demselben zugewiesen:
„Die Aufsicht über die katholischen Schulen (auf-
gehoben durch das VolksschulG#v. 26. 4. 73),
Gottesäcker und milden Stiftungen; das Josephi-
nische Stift und die damit verbundene Burkers-
rodaische Fräuleinstiftung, ingleichen das Fried-
richstädter Krankenstift ausgenommen, welche
unter alleiniger Direktion des jedesmaligen Vicarü
apostolici verbleiben.“

Die Aussichtsbefugnisse des domstiftlichen Konsi-
storiums in Bautzen lüber die Zusammen-
setzung vgl. die MinEv. 23. 4. 04: GBl 132)
sind durch die zit. V v. 14. 9. 74 + 4 folgender-
maßen präzisiert und durch § 4 der MinEv. 1904
aufrecht erhalten: Aufsicht über die Verwaltung
der Kirchenärarien, Stiftungen und Pfarrlehen
und die Prüfung der jährlichen Voranschläge der
Kirchengemeinden, der Kirchen= und Stiftsrech-
nungen, die Beschlußfassung über Baulichkeiten
an katholischen Kirchen und geistlichen Gebäuden,
abweichend in den Fällen, wo die Kirchen nicht
aus bereiten oder durch freiwillige Sammlungen
zu beschaffenden Mitteln, sondern unter Ausschrei-
bung von Anlagen unter den Gemeindegliedern
oder unter Zuschuß aus Staatsmitteln zu bauen

sind, in denen solchenfalls die Prüfung und Ge-
nehmigung der Baupläne dem Kultus Min vorbe-
halten bleibt.
tungen für kirchliche Zwecke, Geistliche und Kirchen-
diener entgegen, vorbehaltlich der staatlichen Ge-
nehmigung und Erteilung der Rechte juristischer
Personen. Rechtsmittel sind hier nicht etwa wie
in den anderen deutschen Staaten beim Min,
sondern beim Vikariatsgericht zur Erledigung zu
bringen (§ 5).

IV. Bezüglich des Umlagerechts 1 Kirchliche
Abgaben, Kirchensteuern &amp;5.

4. Württemberg.

5 21. Organisation im allge-

#6 23, 24 Aufsichts-

# 20. Rechtsgrundlagen.

meinen. 1 22. Verwaltende Crgane.

instanzen (geistliche, staatliche).

5 20. Rechtsgrundlagen. Das württembergische Verw-

Recht ruhte bis 1887 auf dem Verw Edikt v. 1. 3. 1822

4 120—150 (Friedberg 409 ff). Dasselbe war wie das

ältere Recht durch den Gedanken beherrscht, daß die kirch-

Das Konsistorium nimmt Stif-
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hier kein Raum. Erst nachdem in anderen Staaten die be-

griffliche Verschiedenheit von Kirchen und Zivilgemeinde

durch ausführliche Verw Gesetze schon längst Ausdbruck ge-

sunden und nachdem das A zum UnterstützungswohnsitzG

v. 17. 3. 73 durch Ueberweisung der ausschließlich dem

Zwecke der öffentlichen Armenpflege gewidmeten Stif-

tungen in die Verwaltung der neugeschafsenen Ortsar-

menverbände den Bann gebrochen hatte, kam es zu einer

Reorganisation. Die Anregung erging bei Beratung des

Entwurfs einer Kirchengemeinde= und Synodalordnung

durch die evangelische Landessynode (1877), in Anlehnung

an die preußische Kirchengemeinde- und Synodalordnung.

Den Gesetzesentwurf zur Durchführung dieser Ordnung

im Staatsbereich für die evangelische Landeskirche und

aus Paritätsrücksichten auch für die Vertretung der katholi-

schen Pfarrgemeinden lehnte die Kammer der Abge-

ordneten jedoch ab, da über die pfarramtliche Anteilnahme des

KirchengemeinderatseineEinigungnichterzielt werden
konnte (vol. Vhdl Kammer der Standesherren 1885 in der

I. Beil. S 285 f, I. Prot B S 374 f). — Im Jahre 1886

legte die Regierung vor: a) einen Entw betr. die Bertretung

der evangelischen Kirchengemeinden und die Verwaltung
ihrer Bermögensangelegenheiten; b) einen Entw betr. die

Vertretung der katholischen Pfarrgemeinden und die Ver-

waltung ihrer Vermögensangelegenheiten. Die erheblich

abgeänderten Entwürfe wurden am 14. 7. 87 als Gesetze

publizlert (Reg#l 237—271; 272—297). Diese Geseze
(EG, K) bilden die vornehmste Rechtsauelle des heutigen

VerwRechts. Durch sie werden „5# 120—149 des Verw. Ed.

v. 1. 3. 1822 in ihrer Wirkung beschränkt.“ Ihre Vervoll-

ständigung finden sie in 2 ministeriellen Bollzugsverord-

nungen v. 21. 3. und 25. 3. 89 (betr. evangelische Kirche,

RegBl S 45—565 und 65 ff mit 2 Beil.), sowie in den beiden

B v. 26. 3. und 28. 3. 89 (betr. katholische Kirche, Reg#I

117 ff und 138ff). Ueber die Pfründeverwaltung val.

G v. 30. 1. 62 1 19.

Die württembergischen Verw Gesetze vom Jahre 1387

zeichnen sich durch geschickte Anknüpfung an das frübere

Recht (des Verw Edikts), wie durch eine zielbewußte, prak-

tische und klare Weiterbildung aus. Der Apparat ist einfach,

die Gleichheit der beiden nirchen ist tunlichst berücksichtigt,

die Staatsaufsicht läust nicht in einem ängstlichen Bevor-

mundungssystem aus, die kirchliche Aufsicht ist reichlich be-

messen, es wird stets auf das Einvernehmen der Kirchen-

und Staatsregierung verwicsen und so die beiderseitige Ber-

träglichkeit als die cigentliche Qi:elle des staatskirchlichen

liche und politische Gemeinde identisch und deehalb von letz.

terer das kirchliche Defizit zu decken, ingleichen durch kom-

munale LCrgane die Verwaltungzu führen sei. Nur war dem

Stadt- oder Gemeinderat noch der Crtsgeistliche beigegeben

(Verwd. 1 121), und andersgläubige Mitglieder des Ge-

meinderats waren von der Beratschlagungdieses, sog. Stif- „

lungerates insoweit ausgeschlossen, als „diese Stifiungen

bloß fur gottesdien stiche Zwecke bestimmt find“
(1 122). Für eine Mitwirkung der Cberkirchenbehörde war

Friedens erkannt, ohne daß bei einer wirklichen Disserenz

auf eine ministerielle Entscheidung verzichtet würde. Meines

Erachtens hat Württemberg das bestgelungene Kir-

chenvermögens-Verwaltungsrecht in Deutsch-

land, was um so mehr beder tet, als hier erst ein schwieriges.

Ausscheidungsverfahren, sowie die Emanzipation von der

Zivilgemeinde stattfinden mußte, und das frühere Recht

eine Mitwirkung der Oberkirchenbehörde in der oberen Auf-

sichtoführung gar nicht gekannt hat. Auch die vornehme Maß-

haltung ist einecharasteristische Eigentümlichkeit des württem-
bergischen K VW Verwhechts. . «

 21. Organisation im allgemeinen.
I. Die beiden Kirchengesetze vom Jahre 1887,

die übrigens auf Hof= und Militärkirchengemeinden
keine Anwendung finden, sowie die entsprechen-
den Verordnungen stimmen sachlich und meistens
auch wörtlich überein. Dem Entwurf vom Jahre
1883 entlehnen sie die Idee der Trennung der
kirchlichen und bürgerlichen Gemeinden und mit-
hin das Ausscheidungsprinzip, sowie die besondere
Vertretung und Verwaltung der Kirchengemein-
den. Im übrigen bestehen zwischen den früheren
Entwürfen und den jetzigen Gesetzen Unterschiede,
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